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Haushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Förderung
des Wintersport-Leistungszentrums
nordischer Disziplinen im Fichtel
gebirge für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 11 Abs. 2 derVerbandssat-
zung und Art. 40 ff. des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit in Verbin
dungmit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern erlässt der
Zweckverband folgende Haushaltssat
zung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit
festgesetzt,
erschließt
imVerwaltungshaushalt
in denEinnahmenundAusgaben
mit 2.400€

und
imVermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.700.000 € ab.

$2
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt werden nicht auf
genommen.

$3
Verpflichtungsermächtigungen werden
nicht festgesetzt.

$4
Betriebskostenumlage:
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte BedarfdesVerwaltungshaus
haltes (Betriebskostenumlage) wird
für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.400 €
festgesetzt.

2. Die Umlage wird zu gleichen Teilen auf
die 3 Mitgliedsgemeinden umgelegt
undbeträgt je Gemeinde 800€.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000
€festgesetzt.

$6

Weitere Festsetzungen werden nicht vor
genommen.

$7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar 2024 inKraft.

Warmensteinach, 29. Juli 2024
Zweckverband zur Förderung
des Wintersport-Leistungszentrums
nordischer Disziplinen
im Fichtelgebirge
AxelHerrmann
Verbandsvorsitzender

DerHaushaltplan liegt vom Tage nach der
Veröffentlichung dieser Bekanntma
chung eine Woche, die Haushaltssatzung
während der Dauer ihrer Gültigkeit im
Rathaus der Gemeinde Warmensteinach,
Bahnhofstraße 100, 95485 Warmenstei
nach, zuröffentlichenEinsichtnahme auf.

Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wird das nachstehende aufgeführte Spar
kassenbuch fürkraftlos erklärt:

Konto-Nr.: 3710089800

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstan
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Spar
urkunde ist nach einer 14tägigen Be
kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp
fangsberechtigung in Empfang zu neh
men.

Bayreuth, 26. Juli 2024
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wird das nachstehende aufgeführte Spar

kassenbuch fürkraftlos erklärt:

Konto-Nr.: 3710357504

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstan
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Spar
urkunde ist nach einer 14tägigen Be
kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp
fangsberechtigung in Empfang zu neh
men.

Bayreuth, 26. Juli 2024
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

Aufgebot eines
Sparkassenbuches

Das nachstehende aufgeführte Sparkas
senbuch, ausgestellt von der Sparkasse
Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr. neu: 3404216115
Konto-Nr. alt: 4216115

GemäßArt. 35 desAusführungsgesetzes
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tung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bet
zensteingruppe (Wasserabgabesatzung-WAS-)
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver
sorgungder „BenkerGruppe" fürdasHaushaltsjahr2024

67



zumBGBwird der gegenwärtige Inhaber
dieser Urkunde aufgefordert, binnen ei
nerFrist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkas
senbuches bei der unterzeichneten Spar
kasseanzumelden.

Die Urkunde werden nach Fristablauf für
kraftlos erklärt.

Bayreuth, 1. August 2024
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

2. Änderungssatzung der Unterneh
menssatzung für das Kommunalunter
nehmen „Abfallwirtschaftsunterneh
men Bayreuth - Land -AWB-, Kommu
nalunternehmen des Landkreises Bay
reuthvom 17.12.1997

vom 31.7.2024

Aufgrund von Art. 17 Satz 1, Art. 77 der
Landkreisordnung für den Freistaat
Bayern (LKrO) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. August 1998
(GVBI. S. 826, BayRS 2020-3-1-D, die
zuletzt durch die §§ 4,5 des Gesetzes vom
24. Juli 2023 (GVBI. S. 385, 586) geändert
worden ist, erlässt der Landkreis Bay
reuth folgende

Änderungssatzung

$1

Die Unternehmenssatzung für das Kom
munalunternehmen „Abfallwirtschafts
unternehmen Bayreuth - Land -AWB-"
vom 17.12.1997 (Amtsblatt des Landkrei
ses Bayreuth Nr. 28 vom 31.12.1997), zu
letzt geändert am 15.5.2019 (Amtsblatt des
Landkreises Bayreuth Nr. 9 vom
27.5.2019)wirdwie folgt geändert:

1. S2Abs. 1 erhält folgendeFassung:
„Dem Abfallwirtschaftsunternehmen
Bayreuth-Land werden folgende
Aufgaben übertragen:

a. Die Sammlung folgender im Ge
biet des Landkreises Bayreuth
anfallenderAbfälle:
- Papierabfälle,
- Bioabfälle,
- Grüngut,
- Kunststoffabfälle,
- 'Textilabfälle,
- Verkaufsverpackungen, soweit
eine gesetzliche oder vertragli
che Verpflichtung hierzu be
steht.

b. Die Zuführung zurVerwertung von
o.g. Abfällen.

Darüber hinaus kann das Kommunalun
ternehmenweitere abfallwirtschaftliche
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Aufgaben auf dem Gebiet des Landkrei
ses Bayreuth im Rahmen der Beschlüsse
des Kreistages übernehmen. Hierzu
gehört auch die Einrichtung und Unter
haltung von Neben- und Hilfsbetrieben,
die die Aufgaben des Kommunalunter
nehmens fördern und wirtschaftlich mit
ihnen zusammenhängen. Der Landkreis
Bayreuthübernimmt die bei ordnungsge
mäßer undwirtschaftlicher Geschäftsfüh
rung entstehenden Kosten. Zur Förde
rung seinerAufgaben kann sich das Kom
munalunternehmen an anderen Unter
nehmen beteiligen, wenn das dem Unter
nehmenszweck dient. Dabei ist sicherzu
stellen, dass die Haftung des Kommunal
unternehmens auf einen bestimmten
Betragbegrenzt ist."

2. S6Abs.3Satz 12entfallt ersatzlos.

$2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer
Bekanntmachung inKraft.

Bayreuth, den31, Juli 2024
LandratsamtBayreuth
FlorianWiedemann
Landrat

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Wasser

versorgung der Betzensteingruppe
(Landkreis Bayreuth)

für das Haushaltsjahr 2024

AufGrund derS 10 und 21 derVerbands
satzung und des Art. 41 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit (Komm
ZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge
meindeordnung (GO) erlässt der Zweck
verband folgendeHaushaltssatzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
imVerwaltungshaushalt
in denEinnahmen
undAusgabenmit 2.147.500€
und
imVermögenshaushalt
in denEinnahmen
undAusgabenmit 1.062.000€ ab.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wer
dennicht festgesetzt.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festge
setzt.

$4
EineBetriebskostenumlagewirdnicht er
hoben.

Eine Investitionsumlage wird nicht erho
ben.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach demHaushaltsplanwird auf
200.000,00€ festgesetzt.

$6
Weitere Festsetzungen werden nicht vor
genommen.

$7
DieseHaushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar 2024 in Kraft.

Betzenstein, 26. Juli 2024
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Betzensteingruppe
Otto
Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle des Zweckverban
des, Alter Brunnen 2, 91282 Betzenstein,
während der allgemeinen Geschäftsstun
denzur öffentlichenEinsichtnahmeauf.

Haushaltssatzung 2024
des Schulverbandes Pegnitz

vom 29. Juli 2024

AufGrundArt. 9 des Bayerischen Schulfi
nanzierungsgesetzes (BaySchFG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31.
Mai 2000 (GVBl. S. 455, her. S. 633, BayRS
2230-7-1-K), zuletzt geändert durch Art.
12 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016
(GVBl. S. 399), i. V. m.Art. 35 und 42des Ge
setzes über die kommunale Zusammenar
beit (KommZG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl.
S. 555; 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), zu
letzt geändert durchArt. 9 aAbs. 5 des Ge
setzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S.
458) und der Art. 63 ff. der Gemeindeord
nung für den Freistaat Bayern (Gemein
deordnung - GO) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. August 1998
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt
geändert durch Art. 17 a Abs. 2 des Geset
zes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335)
erlässt der Schulverband Pegnitz folgen
deHaushaltssatzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
wird hiermit festgesetzt;

er schließt ab
imVerwaltungshaushalt
in denEinnahmen
undAusgabenmit 1.085.200,00€

und
imVermögenshaushalt
mit 177.700,00€.



$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wer
den nicht festgesetzt.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festge
setzt.

$4
( 1) Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung von Ausgaben im Verwal
tungshaushalt wird auf 702.900,00 €
festgesetzt und nach der Zahl der Ver
bandsschüler auf die Mitglieder des
Schulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Schulver
bandsumlage wird die maßgebende
Schülerzahl nach demStand vom 1. Ok
tober 2023 auf 281 Verbandsschüler
festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Ver
bandsschüler auf2.501,42€festgesetzt.

(2) Investitionsumlage

1. Die Investitionsumlage imVermögens
haushaltwird auf0,00€ festgesetzt.

2. Für die Berechnung der Schulver
bandsumlage wird die maßgebende
Schülerzahl nach demStand vom 1. Ok
tober 2023 auf 281 Verbandsschüler
festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Ver
bandsschüler auf0,00€ festgesetzt.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
127.650,00€ festgesetzt.

$ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht ge
troffen.

$7
DieseHaushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar 2024 inKraft.

Pegnitz, 29. Juli 2024
WolfgangNierhoff
ErsterBürgermeister
Vorsitzender des Schulverbandes

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
im Rathaus der Stadt Pegnitz, Hauptstra
ße 37, 91257 Pegnitz, während der allge
meinen Geschäftsstunden zur öffentli
chenEinsichtnahme auf.

Zweite Satzung zur Änderung der Bei
trags- und Gebührensatzung zur Was
serabgabesatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Betzenstein
gruppe (BGS/WAS) vom 19.06.2024

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Betzensteingruppe hat am 19.6.2024 die
Zweite Satzung zur Änderung der Bei
trags- und Gebührensatzung zur Wasser
abgabesatzung (BGS/WAS) beschlossen.
Die Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes überdie kommunale Zusam
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-1)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 5.August 2024
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin

Zweite Satzung-zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur

Wasserabgabesatzung des
Zweckverbandes zur

Wasserversorgung der
Betzensteingruppe (BGS/WAS)

Vom 19. Juni 2024

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommu
nalabgabegesetzes erlässt der Zweckver
band zurWasserversorgung der Betzenst
eingruppe folgende Beitrags- und Gebüh
rensatzung zurWasserabgabesatzung:

$1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung vom 30. Juli 2021
wirdwie folgt geändert:

§ 10Abs. 3 wirdersatzlos gestrichen

$2
Inkrafttreten

(1)Die Satzung tritt am 1. September 2024
inKraft.

Betzenstein, 19. Juni 2024
Zweckverband zurWasserversorgung
der Betzensteingruppe
WernerOtto
1. Vorsitzender

Satzung über die Erhebung von Verwal
tungskosten für Amtshandlungen im
eigenen Wirkungskreis des Zweckver
bandes zur Wasserversorgung der Bet
zensteingruppe (Kostensatzung) vom
19.6.2024

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Betzensteingruppe hat in ihrer Sitzung
am 19.6.2024 eine Satzung über dieErhe

bung von Verwaltungskosten für Amts
handlungen im eigenen Wirkungskreis
beschlossen. Die Satzung ist genehmi
gungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-1)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 5. August 2024
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin

Satzung über die Erhebung von
Verwaltungskosten für

Amtshandlungen im eigenen
Wirkungskreis des Zweckverbandes

zur Wasserversorgung der
Betzensteingruppe - Kostensatzung -

vom 19. Juni 2024

Der Zweckverband zur Wasserversor
gung der Betzensteingruppe erlässt auf
grund vonArt. 20 des Kostengesetzes und
Art. 23 der Gemeindeordnung folgende
Satzung über die Erhebung von Verwal
tungskosten im eigenenWirkungskreis:

$1
Kostenerhebung

DerZweckverband erhebt für Tätigkeiten
im eigenen Wirkungskreis, die er in Aus
übung hoheitlicher Gewalt vornimmt
(Amtshandlungen), Kosten (Gebühren
undAuslagen).

$2
Höhe der Gebühren

DieHöhe derGebühren bemisst sich nach
dem Kostenverzeichnis (Kommunales
Kostenverzeichnis, KommKVz), das
Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amts
handlungen, die nicht imKostenverzeich
nis enthalten sind, wird eine Gebühr
erhoben, die nach im Kostenverzeichnis
bewerteten vergleichbaren Amtshand
lungen zu bemessen ist. Fehlt eine ver
gleichbare Amtshandlung, beträgt die
Gebühr fünf bis fünfundzwanzigtausend
Euro.

$3
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. September
2024 inKraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Erhebung von Verwaltungskosten für
Amtshandlungen im eigenen Wirkungs
kreis des Zweckverbandes zurWasserver
sorgung der Betzensteingruppe (Kosten
satzung) vom30. August 2023 außerKraft.

Betzenstein, 19. Juni 2024
Zweckverband zurWasserversorgung
der Betzensteingruppe
WernerOtto
1. Vorsitzender
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Kommunales Kostenverzeichnis (KommalVz)
vom 19. Juni 2024

Anlage zur Satzung über die Erhebung vonVerwaltungskosten für Amtshandlungen im
eigenen Wirkungskreis des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Betzensteingruppe

Tarif- Tarif-
gruppe Nr. Gegenstand Gebühr

0 AllgemeineVerwaltung

00 Allgemeine Amtshandlungen

000 Anordnungen für den Einzelfall 15bis 600€

001 Beglaubigungen
BeglaubigungenvonAbschriften, Fotokopien und dgl. von
eigenen, demeigenenWirkungskreis zuzurechnendenUrkunden

1. Wenndie zubeglaubigendenAbschriften, Fotokopien und 0,75€je angefangene Seite bis zu der, fürdie
dgl. nicht vomZweckverband selbst hergestellt sind. Erteilung des Originals vorgesehenen

Gebühr, mindestens 5 €

2.Wenn die zubeglaubigenenAbschriften, Fotokopienund 5€imEinzelfall
dgl. vomZweckverband selbst hergestellt sind

WerdenmehrereAbschriften, Fotokopienund
dgl. Gleichzeitig beglaubigt, kanndieGebühr
proBeglaubigungaufdieHälfte ermäßigt
werden.

002 Bescheinigungen

1. Erteilung einerBescheinigungüber steuerlich absetzbare kostenfrei
Spenden

2. Erteilungeiner sonstigenBescheinigung 5bis 75€

003 Einsicht inAkten und amtliche Bücher

Einsicht inAktenundBücher, soweit diese nicht in einem 0,75€jeAkteoderBuch
gebührenpflichtigenVerfahren gewährtwird. mind. 5€

Die Gebührerhöht sich umdieHälfte, wenn seit demAbschluss der
Akten oderBüchermehrals zehnJahre vergangen sind. Gebühren
frei ist dieEinsicht inRechtsvorschriften, Flächennutzungspläne
und ähnliche fürdieUnterrichtung derÖffentlichkeitbestimmte
Schriftstücke oderPläne.

004 Fristverlängerungen

1. Verlängerungen einerFrist, derenAblaufeinenneuen 10-25 % der fürdieGenehmigung, Erlaubnis
Antrag aufErteilungeiner gebührenpflichtigen Genehmig- oderBewilligung vorgesehenenGebühr,
ung, Erlaubnis oderBewilligung erforderlichmachenwürde. mindestens 5€

2. Fristverlängerung in anderenFällen. 5bis60€

005 Zweitschriften

Erteilung einerZweitschrift 10-50% der für dieErstschrift vorgesehenen
Gebühr, mindestens 15€.Ist die Erteilung der
Erstschrift gebührenfrei, so beträgt die
Gebühr0,50€je angefangene Seite,
mindestens aber 15€

006 Niederschriften 7,50bis 75 €fürjede angefangene Stunde

02 Hauptverwaltung

021 Amtshandlungen imVollstreckungsverfahren

1. AndrohungvonZwangsmitteln (Art. 36VwZVG), soweit sie 12,50 bis 150€
nichtmit demVerwaltungsakt verbunden ist, durchdendie
Handlung, Duldung oderUnterlassungaufgegebenwird

2.Anwendung derZwangsmittel Ersatzvornahme (Art. 32, 35 50 bis 2.500€
VwZVG) oderunmittelbarer Zwang (Art. 34,35VwZVG)
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3. Pfändungsbeschluss gemäß Art . 26 Abs. 5 VwZVG) Pfändungsgebühr nach S 339Abs. 4
Abgabenordnung (AO 1977)

4. Entscheidung überunzulässige oder unbegründete
Einwendungen gegen dieVollstreckung, die denzu
vollstreckendenAnspruchbetreffen (Art. 21 VwZVG)

4.1 beiGeldansprüchen 50%derPfändungsgebührnach $ 339Abs. 4
AO 1977, mindestens 10,00€

4.2sonst 12,50 bis 200€

03 Finanzverwaltung

031 Anmahnung rückständigerBeträge 5bis 150€

032 Gebühr fürRücklastschriften 10bis50€

7 Öffentliche Einrichtungen

70 Allgemeine Amtshandlungen

700 (Teil-)BefreiungvomAnschluss und/oderBenutzungszwang 10 bis 400€

701 Erlaubnis oderAusnahmebewilligung aufgrund einer Satzung 10 bis 1.250€

702 NachträglicheAuflagen,Rücknahmebzw.Widerrufeiner 10 bis 600€
Erlaubnis oderAusnahmebewilligung

703 Anordnung zurErfüllung einer satzungsmäßigenVerpflichtung 10bis 600€

8 81 Wasserversorgung

810 AnordnungderWassersperre 10bis 150€

811 GenehmigungderWasserabgabe fürvorübergehende Zwecke 10bis 150€
nach§17WAS

812 BeschränkungderBenutzungspflicht aufAntrag nach § 7WAS 10 bis 1.250€

813 ZulassungundÜberprüfungderAnlagendes 10 bis300€
Grundstückseigentümers nach§ 11 WAS

814 ZulassungvonAusnahmennach§ 11 Abs. 6WAS 10bis 300€

815 Anordnung fürden Einzelfall nach § 25WAS 10bis300€

816 AnordnungderMängelbeseitigung nach§ 12Abs. 1WAS 30bis 300€

817 WiederholteAufforderung zurZutrittsgewährungwegen 30bis300€
Zählerwechsel

818 Leitungsauskünfte 25bis300€

819 Löschwasserauskünfte 25 bis 300€

820 Baustelleneinweisung für bauausführende Firmenüber 30bis200€
Leitungsführungen etc.

821 Wiedereinbau vonWasserzählern; Ausbau vonWasserzählern 25bis150€
wegenFrostgefahr; vorübergehenderStilllegung,
Abriss von Gebäuden

822 Abschiebembzw.Absperren von LeitungenwegenFrostgefahr 25bis 150€

823 KFZ-Anfahrtspauschale 35€

824 Gerätepauschale fürKleingeräte, Verrechnung für den Einsatz
vonKleingerätenwieBohrmaschinen, Trennschleifer, 10bis50
Wassersaugern etc.

825 Grabenverbaugerät zurAbsicherungvonArbeiten in 75 bis 150€proWoche
LeitungsgräbennachUV7

826 StundensatzWasserwartMindestzeitansatz 1/2 Stunde 45€
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827 StundensatzWassermeisterMindestzeitansatz 1/2 Stunde 60€

828 Leck- undOrtungstechnik,Verrechnungvon Geräten zumOrten 25 bis 150€
vonLeckagenundLeitungenprivaterHausanschlüsse

829 Rohrkamerabefahrung, Verrechnung zurKamerabefahrungvon 50 bis 150€
privatenAnschlussleitungen

Satzung für die öffentliche
Wasserversorgungseinrichtung des

Zweckverbandes zur
Wasserversorgung

der Betzensteingruppe
(Wasserabgabesatzung-WAS-)

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Betzensteingruppe hat am 19.6.2024 die
Satzung für die öffentliche Wasserversor
gungseinrichtung (Wasserabgabesatzung
- WAS-) beschlossen. Die Satzung ist
genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-1)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 5. August 2024
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin

Satzung für die öffentliche
Wasserversorgungseinrichtung des

Zweckverbandes zur
Wasserversorgung

der Betzensteingruppe
(Wasserabgabesatzung - WAS -)

Vom 19. Juni 2024

Aufgrund von Art 23 und Art. 24 Abs.1
Nrn.l und 2, Abs. 2 bis Abs. 4 der Gemein
deordnung (GO) erlässt der Zweckver
band zur Wasserversorgung folgende
Satzung:

$1
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband betreibt eine
öffentliche Einrichtung zur Wasser
versorgung für

1. seinVerbandsgebiet, namentlich

a) das Gebiet der Stadt Betzens
tein mit den Gemeindeteilen
Betzenstein, Altenwiesen,
Eckenreuth, Eibenthal, Hetzen
dorf, Höchstädt, Hüll, Hunger,
Klausberg, Kröttenhof, Leu
poldstein, Mergners, Münchs,
Ottenberg, Reipertsgesee, Reut
hof, Stierberg, Waiganz und
Weidensees

b) das Gebiet der Stadt Gräfen
berg mit den Gemeindeteilen
Lilling, Lillinger Höhe und
Sollenberg

c) das Gebiet desMarktesHiltpolt
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stein mit den Gemeindeteilen Hiltpolt
stein, Almos, Erlastrut, Görbitz,
Göring, Großenohe, Kappel,
Kemmathen, Möchs, Schossa
ritz, Spießmühle und Wölfers
dorf

d) das Gebiet der Gemeinde Ober
trubach mit den Gemeindetei
len Bärnfels, Dörfles, Galgen
berg, Hackermühle, Haselstau-
den, Herzogwind, Hundsdorf,
Neudorf, Reichelsmühle,
Schlottermühle, Sorg, Unter
trubach, Wolfsberg und Ziegel
mühle, Bergstraße 20 in Ober
trubach und Flurnummer 370
derGermarkungObertrubach

e) das Gebiet des Marktes Plech
mit den Gemeindeteilen Bern
heck, Fallmeisterei, Ottenhof,
Plech, Schönthal und Strüthof

f) das Gebiet des Marktes Göß
weinsteinmit denGemeindetei
len Leimersberg, Kleingesee
undKleingesee-Krachershöhe

g) das Gebiet der StadtPottenstein
mit den Gemeindeteilen Leien
fels, Graisch, Soranger, Weiden
hüll bei Leienfels und Weiden
hül-Knock

h) das Gebiet der Gemeinde Sim
melsdorf mit den Gemeindetei
len Strahlenfels, Wildenfels und
Winterstein

2. die Wasserabnehmer mit Wasser
lieferungsverträgen, namentlich

a) GemeindeObertrubach
b) Kommunalunternehmen
Gräfenberg

c) GemeindeWeißenohe

(2) Art und Umfang dieserWasserversor
gungseinrichtung bestimmt der
Zweckverband.

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung
gehören auch die im öffentlichen
Straßengrund liegenden Teile der
Grundstücksanschlüsse, soweit
nichtsAbweichendes vereinbart ist.

$2
Grundstücksbegriff -

Grundstückseigentümer

(1) 'Grundstück im Sinne dieser Satzung
ist jedes räumlich zusammenhängende
und einem gemeinsamen Zweck dienen
de Grundeigentum desselben Eigentü
mers, das eine selbstständige wirtschaftli
cheEinheit bildet, auchwennes sichum

mehrere Grundstücke oder Teile von
Grundstücken im Sinn des Grundbuch
rechts handelt. 'Rechtlich verbindliche
planerische Festlegungen sind zu berück
sichtigen.

(2) 'Die Vorschriften dieser Satzung für
die Grundstückseigentümer gelten auch
für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur
Nutzung eines Grundstücks dinglich
Berechtigte. 'Von mehreren dinglich
Berechtigten ist jeder berechtigt und
verpflichtet; sie haften als Gesamtschuld
ner.

$3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nach
stehendenBegriffe folgendeBedeutung:

Versorgungsleitungen sind die Wasser
leitungen im Wasserversorgungsgebiet,
von denen die Grundstücksanschlüsse
abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= IHausan
schlüsse) sind die Wasserleitungen von
derAbzweigstelle derVersorgungsleitung
bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit
der Anschlussvorrichtung und enden mit
derHauptabsperrvorrichtung.

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse
(verzweigte Hausanschlüsse) sind Haus
anschlüsse, die über Privatgrundstücke
(z. B. Privatwege) verlaufen und mehr als
ein Grundstück mit der Versorgungslei
tungverbinden.

Anschlussvorrichtung ist die Vorrich
tung zurWasserentnahme aus derVersor
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle
mit integrierter oder zusätzlicherAbsper
rarmaturoderAbzweigmit Absperrarma
tur samt den dazugehörigen technischen
Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste
Armatur aufdemGrundstück, mit der die
gesamte nachfolgende Wasserver
brauchsanlage einschließlich Wasserzäh
ler abgesperrtwerden kann.

Übergabestelle ist das Ende des Grund
stücksanschlusses hinter der Hauptab
sperrvorrichtung im Grundstück/Gebäu
de.

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfas
sung des durchgeflossenen Wasservolu
mens. Absperrventile und Wasserzähler
bügel sind nicht Bestandteile derWasser
zähler.

•
1
i
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Anl agen des Grun dstückseigentüm ers
(= Verbrauchsleitungen) sind die Ge
samtheit der Anlagenteile in Grundstü
cken oder in Gebäuden hinter der Über
gabestelle; als solche gelten auch Eigen
gewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz
oder teilweise im gleichen Gebäude befin
den.

$ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann
verlangen, dass sein bebautes, bebau
bares, gewerblich genutztes oder
gewerblich nutzbares Grundstück
nach Maßgabe dieser Satzung an die
Wasserversorgungseinrichtung ange
schlossen und mit Wasser beliefert
wird.

(2) 'Das Anschluss- und Benutzungs
recht erstreckt sich nur .auf solche
Grundstücke, die durch eine Versor
gungsleitung erschlossen werden.
'Der Grundstückseigentümer kann
unbeschadet weitergehenderbundes
oder landesgesetzlicher Vorschriften
nicht verlangen, dass eine neue Ver
sorgungsleitung hergestellt oder eine
bestehende Versorgungsleitung geän
dertwird. 'Welche Grundstücke durch
die Versorgungsleitung erschlossen
werden, bestimmt der Zweckverband.
'Rohwasser- und Fernwasserleitun
gen stellen keine zum Anschluss be
rechtigenden Versorgungsleitungen
dar.

(3) Der Zweckverband kann den An
schluss eines Grundstücks an eine
bestehende Versorgungsleitung ver
sagen, wenn die Wasserversorgung
wegen derLage des Grundstücks oder
aus sonstigen technischen oder be
trieblichen Gründen des Zweckver
bandes erhebliche Schwierigkeiten
bereitet oder besondere Maßnahmen
erfordert, es sei denn, der Grund
stückseigentümer übernimmt die
Mehrkosten, die mit dem Bau und
Betrieb zusammenhängen, und leistet
aufVerlangenSicherheit.

(4) 'Das Benutzungsrecht besteht nicht
für Kühlwasserzwecke und den Be
trieb von Wärmepumpen. Der
Zweckverband kann ferner das An
schluss- und Benutzungsrecht in
begründeten Einzelfällen ausschlie
ßen oder einschränken, soweit nicht
die Bereitstellung von Wasser in
Trinkwasserqualität erforderlich ist.
'Das gilt auch für die Vorhaltung von
Löschwasser.

$5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 'Die zumAnschluss Berechtigten ($ 4)
sind verpflichtet, die Grundstücke,
aufdenen Wasser verbraucht wird, an
die öffentlicheWasserversorgungs

einrichtung anzuschließen (Anschluss
zwang). Ein Anschlusszwang besteht
nicht, wenn der Anschluss rechtlich
odertatsächlich unmöglich ist.

(2) 'AufGrundstücken, die an die öffentli
che Wasserversorgungseinrichtung
angeschlossen sind, ist der gesamte
Bedarf an Wasser im Rahmen des
Benutzungsrechts ($ 4) ausschließlich
aus dieser Einrichtung zu decken
(Benutzungszwang). 'Gesammeltes
Niederschlagswasser darf ordnungs
gemäß für Zwecke der Gartenbewäs
serung, zur Toilettenspülung und zum
Wäschewaschen verwendet werden,
soweit nicht andere Rechtsvorschrif
ten entgegenstehen. "S 7 Abs. 4 ist
entsprechend anzuwenden. 'Ver
pflichtet sind die Grundstückseigen
tümer und alle Benutzer der Grund
stücke. 'Sie haben auf Verlangen des
Zweckverbandes die dafür erforderli
cheÜberwachung zu dulden.

$6
Befreiung vom Anschluss

oder Benutzungszwang

(1) 'Von derVerpflichtung zumAnschluss
oder zur Benutzung wird auf Antrag
ganz oder zum Teil befreit, wenn der
Anschluss oder die Benutzung aus
besonderen Gründen auch unter
Berücksichtigung der Erfordernisse
des Gemeinwohls nicht zumutbar ist.
'Der Antrag auf Befreiung ist unter
Angabe der Gründe schriftlich beim
Zweckverband einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet. unter
Bedingungen, Auflagen und Wider
rufsvorbehalt erteiltwerden.

$7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) 'AufAntragwird dieVerpflichtung zur
Benutzung auf einen bestimmten
Verbrauchszweck oder Teilbedarf
beschränkt, soweit das für die öffentli
che Wasserversorgung wirtschaftlich
zumutbar ist und nicht andere
Rechtsvorschriften oder Gründe der
Volksgesundheit entgegenstehen.
Gründe der Volksgesundheit stehen
einer Beschränkung der Benutzungs
pflicht insbesondere entgegen, wenn
für den jeweiligen Verbrauchszweck
oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trink
wasser oder Wasser mit der Beschaf
fenheit von Trinkwasser erforderlich
ist und die Versorgung mit solchem
Wasser nur durch die Benutzung der
öffentlichen Wasserversorgung ge
währleistetwird.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet
entsprechendeAnwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für dieVersorgung

von Industrieunternehmen und Weiter
verteilern sowie für die Vorhaltung
vonLöschwasser.

(4) 'Vor der Errichtung oder Inbetrieb
nahme einer Eigengewinnungsanlage
hat der Grundstückseigentümer dem
ZweckverbandMitteilung zumachen;
dasselbe gilt, wenn eine solcheAnlage
nach demAnschluss an die öffentliche
Wasserversorgung weiterbetrieben
werden soll. Er hat durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, dass von
seiner Eigengewinnungsanlage keine
Rückwirkungen in das öffentliche
Wasserversorgungsnetz möglich sind.
Bei einer Nachspeisung von Trink
wasser aus der öffentlichen Wasser
versorgungseinrichtung in eine Ei
gengewinnungsanlage ist ein freier
Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohr
unterbrecher A 1 der Nachspeiseein
richtung in das Regenauffangbecken
bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spül
kasten) entsprechend den allgemein
anerkannten. Regeln der Technik
erforderlich.

$8
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht
zum Anschluss berechtigt oder ver
pflichtet, so kann der Zweckverband
durch Vereinbarung ein besonderes
Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 'Für dieses Benutzungsverhältnis
gelten die Bestimmungen dieser
Satzung und der Beitrags- und Ge
bührensatzung entsprechend. 'Aus
nahmsweise kann in der Sonderver
einbarung Abweichendes bestimmt
werden, soweit dies sachgerecht ist.

$9
Grundstücksanschluss

(1) 'Der Grundstücksanschluss wird vom
Zweckverband hergestellt, ange
schafft, verbessert, unterhalten, er
neuert, geändert, abgetrennt und
beseitigt. 'Ermuss zugänglich und vor
Beschädigungengeschützt sein.

(2) 'Der Zweckverband bestimmt Zahl,
Art, Nennweite und Führung der
Grundstücksanschlüsse sowie deren
Anderung. 'Er bestimmt auch, wo und
an welche Versorgungsleitung anzu
schließen ist. 'Der Grundstückseigen
tümer ist vorher zu hören; seine be
rechtigten Interessen sind nach Mög
lichkeit zu wahren. 'Soll der Grund
stücksanschluss auf Wunsch des
Grundstückseigentümers nachträg
lich geändert oder soll ein weiterer
Grundstücksanschluss hergestellt
werden, so kann der Zweckverband
verlangen, dass die näheren Einzel
heiten einschließlich der Kostentra
gung vorher in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt werden.
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(3) 'Der Grundstückseigentümer hat die
baulichen Voraussetzungen für die
sichere Errichtung des Grundstück
sanschlusses zu schaffen. 'Der Zweck
verband kann hierzu schriftlich eine
angemessene Frist setzen. Der
Grundstückseigentümer darf keine
Einwirkungen auf den Grundstück
sanschluss vornehmen oder vorneh
men lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer und die
Benutzer haben jede Beschädigung
des Grundstücksanschlusses, insbe
sondere das Undichtwerden von
Leitungen sowie sonstige Störungen
unverzüglich dem Zweckverband
mitzuteilen.

$ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 'Der Grundstückseigentümer ist
verpflichtet, für die ordnungsgemäße
Errichtung, Erweiterung, Änderung
und Unterhaltung der Anlage von der
Übergabestelle ab, mit Ausnahme des
Wasserzählers, zu sorgen. 'Hat er die
Anlage oder Teile davon einem ande
ren vermietet oder sonst zur Benut
zung überlassen, so ist er neben dem
anderenverpflichtet.

(2) 'Die Anlage darfnur unter Beachtung
der Vorschriften dieser Satzung und
anderer gesetzlicher oder behördli
cher Bestimmungen sowie nach den
anerkannten Regeln der Technik
errichtet, erweitert, geändert und
unterhalten werden. Anlage und
Verbrauchseinrichtungen müssen so
beschaffen sein, dass Störungen ande
rer Abnehmer oder der öffentlichen
Versorgungseinrichtungen sowie
Rückwirkungen auf die Güte des
Trinkwassers ausgeschlossen sind.
'Der Anschluss wasserverbrauchen
der Einrichtungen jeglicher Art ge
schieht aufGefahr des Grundstücksei
gentümers.

(3) 'Anlagenteile, die sich vor dem Was
serzähler befinden, können plombiert
werden. 'Ebenso können Anlagentei
le, die zur Anlage des Grundstücksei
gentümers gehören, unter Plomben
verschluss genommen werden, um
eine einwandfreie Messung zu ge
währleisten. 'Die dafür erforderliche
Ausstattung der Anlage ist nach den
Angaben des Zweckverbandes zu
veranlassen.

$11
Zulassung und Inbetriebsetzung der
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 'Bevor die Anlage des Grundstücksei
gentümers hergestellt oder wesent
lich geändert wird, sind dem Zweck
verband folgende Unterlagen in dop
pelterFertigung einzureichen:
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a) eine Beschreibung der geplanten
Anlage des Grundstückseigentü
mers und einLageplan,

b) der Name des Unternehmers, der
dieAnlage errichten soll,

c) Angaben über eine etwaige Eigen
versorgung,

d) imFalle des $4Abs. 3die Verpflich
tung zurÜbernahme derMehrkos
ten.

'Die einzureichenden Unterlagen
haben den beim Zweckverband auf
liegenden Mustern zu entsprechen.
Alle Unterlagen sind von den Bau
herren und den Planfertigern zu
unterschreiben.

(2) 'Der Zweckverband prüft ob die beab
sichtigten Anlagen den Bestimmun
gen dieser Satzung entsprechen. 'Ist
das der Fall, so erteilt der Zweckver
band schriftlich seine Zustimmung
und gibt eine Fertigung der einge
reichten Unterlagen mit Zustim
mungsvermerk zurück. 3Stimmt der
Zweckverband nicht zu, setzt er dem
Bauherrn unter Angabe der Mängel
eine angemessene Frist zur Berichti
gung. 'Die geänderten Unterlagen
sind sodann erneut einzureichen.Die
Zustimmung und die Überprüfung
befreien den Grundstückseigentü
mer, den Bauherrn, den ausführen
den Unternehmer und den Planferti
ger nicht von der Verantwortung für
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie
Planung und Ausführung der Anla
gen.

(3) 'Mit den Installationsarbeiten darf
erst nach schriftlicher Zustimmung
des Zweckverbandes begonnen wer
den. Eine Genehmigungspflicht nach
sonstigen, insbesondere nach stra
ßen-, bau- und wasserrechtlichen
Bestimmungen bleibt durch die Zu
stimmungunberührt.

(4) 'Die Errichtung der Anlage und we
sentliche Veränderungen dürfen nur
durch den Zweckverband oder durch
ein Installationsunternehmen erfol
gen, das in ein Installateurverzeichnis
des Zweckverbandes oder eines ande
ren Wasserversorgungsunterneh
mens eingetragen ist. 'Der Zweckver
band ist berechtigt, die Ausführung
derArbeiten zu überwachen. "Leitun
gen, die an Eigengewinnungsanlagen
angeschlossen sind, dürfen nur mit
vorheriger Zustimmung des Zweck
verbandes verdeckt werden; andern
falls sind sie auf Anordnung des
Zweckverbandes freizulegen.

(5) 'DerGrundstückseigentümer hatjede
Inbetriebsetzung der Anlagen beim
Zweckverband über das Installations
unternehmen zu beantragen. Der
Anschluss der Anlage an das Vertei
lungsnetz und die Inbetriebsetzung
erfolgen durch den Zweckverband
oder seineBeauftragten.

(6) Von den Bestimmungen derAbsätze 1
bis 4 kann der ZweckverbandAusnah
men zulassen.

$12
Überprüfung der Anlage des

Grundstückseigentümers

(1) 'Der Zweckverband ist berechtigt, die
Anlage des Grundstückseigentümers
vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu
überprüfen. 'Er hat auf erkannte
Sicherheitsmängel aufmerksam zu
machen und kann deren Beseitigung
verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche
die Sicherheit gefährden oder erhebli
che Störungen erwarten lassen, so ist
der Zweckverband berechtigt, den
Anschluss oder die Versorgung zu
verweigern; bei Gefahr für Leib oder
Leben ist erhierzu verpflichtet.

(3) 'Durch Vornahme oder Unterlassung
der Überprüfung der Anlage sowie
durch deren Anschluss an das Vertei
lungsnetz übernimmt der Zweckver
band keine Haftung für die Mängel
freiheit der Anlage. 'Dies gilt nicht,
wenn er bei einer Überprüfung Män
gel festgestellt hat, die eine Gefahr für
Leib oderLeben darstellen.

$13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) 'Der Grundstückseigentümer und die
Benutzer haben den Beauftragten des
Zweckverbandes, die sich auf Verlan
gen auszuweisen haben, zu angemes
sener Tageszeit den Zutritt zu allen
der Wasserversorgung dienenden
Einrichtungen zu gestatten, soweit
dies zur Nachschau der Wasserleitun
gen, zum Ablesen der Wasserzähler,
zum Erstellen von Geschossflächen
aufmaßen und zur Prüfung, ob die
Vorschriften dieser Satzung und die
vom Zweckverband auferlegten Be
dingungen und Auflagen erfüllt wer
den, erforderlich ist. Zur Überwa
chung der satzungsmäßigen und
gesetzlichen Pflichten sind die mit
dem Vollzug dieser Satzung beauf
tragten Personen des Zweckverban
des berechtigt, zu angemessener
Tageszeit Grundstücke, Gebäude,
Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen
und Wohnräume im erforderlichen
Umfang zu betreten. Der Grund
stückseigentümer, ggf. auch die Be
nutzer des Grundstücks, werden
davon nach Möglichkeit vorher ver
ständigt.

(2) 'Der Grundstückseigentümer und die
Benutzer sind verpflichtet, alle für die
Prüfung des Zustandes der Anlagen
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Sie haben die Verwendung zusätzli
cherVerbrauchseinrichtungenvor



Inbetriebnahme dem Zweckverband
mitzuteilen, soweit sich dadurch die
vorzuhaltende Leistung wesentlich
erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und die
Benutzer haften dem Zweckverband
für von ihnen verschuldete Schäden,
die auf eineVerletzung ihrer Pflichten
nach dieser Satzung zurückzuführen
sind.

$ 14
Grundstücksbenutzung

(1) 'Der Grundstückseigentümer hat das
Anbringen und Verlegen von Leitun
gen einschließlich Zubehör zur Zu
und Fortleitung von Wasser über sein
im Versorgungsgebiet liegendes
Grundstück sowie sonstige Schutz
maßnahmen unentgeltlich zuzulas
sen, wenn und soweit diese Maßnah
men für die örtliche Wasserversor
gung erforderlich sind. 'Diese Pflicht
betrifft nur Grundstücke, die an die
Wasserversorgung angeschlossen
oder anzuschließen sind, die vom
Eigentümer im wirtschaftlichen Zu
sammenhang mit einem angeschlos
senen oder zumAnschluss vorgesehe
nen Grundstück genutzt werden oder
für die die Möglichkeit derWasserver
sorgung sonst wirtschaftlich vorteil
haft ist. Die Verpflichtung entfällt,
soweit die Inanspruchnahme der
Grundstücke den Eigentümer in
unzumutbarerWeise belastenwürde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist
rechtzeitig über Art und Umfang der
beabsichtigten Inanspruchnahme
seines Grundstücks zu benachrichti
gen.

(3) 'Der Grundstückseigentümer kann
die Verlegung der Einrichtungen
verlangen, wenn sie an der bisherigen
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar
sind. 'Die Kosten der Verlegung hat
der Zweckverband zu tragen, soweit
die Einrichtungen nicht ausschließ
lich der Versorgung des Grundstücks
dienen.

(4) Wird derWasserbezug nach § 22Abs. 2
oder 3 eingestellt, ist der Grundstück
seigentümer verpflichtet, nach Wahl
des Zweckverbandes die Entfernung
der Einrichtungen zu gestatten oder
sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu
belassen, sofern dies nicht unzumut
bar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für
öffentliche Verkehrswege und Ver
kehrsflächen sowie für Grundstücke,
die durch Planfeststellung für den
Bau von öffentlichen Verkehrswegen
undVerkehrsflächenbestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung

(1) 'Der Zweckverband stellt das Wasser
zu dem in der Beitrags- und Gebüh
rensatzung aufgeführten Entgelt zur
Verfügung. 'Er liefert das Wasser als
Trinkwasser unter dem Druck und in
der Beschaffenheit, die in dem betref
fenden Abschnitt des Versorgungsge
bietes üblich sind, entsprechend den
jeweils geltenden Rechtsvorschriften
und den anerkannten Regeln der
Technik.

(2) 'Der Zweckverband ist berechtigt, die
Beschaffenheit und den Druck des
Wassers im Rahmen der gesetzlichen
und behördlichen Bestimmungen
sowie der anerkannten Regeln der
Technik zu ändern, sofern dies aus
wirtschaftlichen oder technischen
Gründen zwingend erforderlich ist.
'DerZweckverband wird eine dauern
dewesentlicheÄnderung denWasser
abnehmern nach Möglichkeit minde
stens zwei Monate vor derUmstellung
schriftlich bekannt geben und die
Belange der Anschlussnehmer mög
lichst berücksichtigen. 3Die Grund
stückseigentümer sind verpflichtet,
ihre Anlagen auf eigene Kosten den
geänderten Verhältnissen anzupas
sen.

(3) 'Der Zweckverband stellt das Wasser
im Allgemeinen ohne Beschränkung
zu jeder Tag und Nachtzeit am Ende
des Hausanschlusses zur Verfügung.
'Dies gilt nicht, soweit und solange der
Zweckverband durch höhere Gewalt,
durch Betriebsstörungen, bestehen
den oder drohenden Wassermangel
oder sonstige technische oder wirt
schaftliche Umstände, deren Beseiti
gung ihm nicht zumutbar ist, an der
Wasserversorgung gehindert ist. 'Der
Zweckverband kann die Belieferung
ablehnen, mengenmäßig und zeitlich
beschränken oder unterAuflagen und
Bedingungen gewähren, soweit das
zur Wahrung des Anschluss- und
Benutzungsrechtes der anderen
Berechtigten erforderlich ist. 'Der
Zweckverband darf ferner die Liefe
rung unterbrechen, um betriebsnot
wendige Arbeiten vorzunehmen.
Soweit möglich, gibt der Zweckver
band Absperrungen der Wasserlei
tung vorher öffentlich bekannt und
unterrichtet die Abnehmer über
Umfang und voraussichtliche Dauer
derUnterbrechung.

(4) 'Das Wasser wird lediglich zur Dec
kung des Eigenbedarfs für die ange
schlossenen Grundstücke geliefert.
'Die Überleitung von Wasser in ein
anderes Grundstück bedarf der
schriftlichen Zustimmung des Zweck
verbandes; die Zustimmung wird
erteilt, wenn nicht überwiegende
versorgungswirtschaftliche Gründe
entgegenstehen.

(5) Für Einschränkungen oderUnterbre
chungen derWasserlieferung und für

Änderungen des Druckes oder der Be
schaffenheit des Wassers, die durch
höhere Gewalt, Wassermangel oder
sonstige technische oder wirtschaftli
che Umstände, die der Zweckverband
nicht abwenden kann, oder aufGrund
behördlicher Verfügungen veranlasst
sind, steht dem Grundstückseigentü
mer kein Anspruch auf Minderung
verbrauchsunabhängiger Gebühren
zu.

$ 16
Anschlüsse und Benutzung der

Wasserleitung für Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private
Feuerlöschanschlüsse eingerichtet
werden, so sind über die näheren
Einzelheiten einschließlich der Kos
tentragung besondere Vereinbarun
gen zwischen demGrundstückseigen
tümer und dem Zweckverband zu
treffen.

(2) 'Private Feuerlöscheinrichtungen
werden mit Wasserzählern ausgerüs
tet. 'Sie müssen auch für die Feuer
wehrbenutzbarsein.

(3) 'Wenn es brennt oder wenn sonst
Gemeingefahr droht, sind die Anord
nungen des Zweckverbandes, der
Polizei und der Feuerwehr zu befol
gen; insbesondere haben die Wasser
abnehmer ihre Leitungen und ihre
Eigenanlagen auf Verlangen zum
Feuerlöschen zur Verfügung zu stel
len. 'Ohne zwingenden Grund dürfen
sie in diesen Fällen kein Wasser ent
nehmen.

(4) 'Bei Feuergefahr hat der Zweckver
band das Recht, Versorgungsleitun
gen und Grundstücksanschlüsse
vorübergehend abzusperren. 'Dem
von der Absperrung betroffenen
Wasserabnehmer steht hierfür kein
Entschädigungsanspruchzu.

$17
Wasserabgabe für vorübergehende

Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen
Entnahmestellen

(1) 'Der Anschluss von Anlagen zum
Bezug von Bauwasser oder zu sonsti
gen vorübergehenden Zwecken ist
rechtzeitig beim Zweckverband zu
beantragen. 'Muss das Wasser von
einem anderen Grundstück bezogen
werden, so ist die schriftliche Zustim
mung des Grundstückseigentümers
beizubringen. 'Über die Art der Was
serabgabe entscheidet der Zweckver
band; er legt die weiteren Bedingun
gen für denWasserbezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydran
ten nicht zum Feuerlöschen, sondern
zu anderen vorübergehenden Zwe
cken entnommenwerden soll, so stellt
derZweckverband aufAntrag einen
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Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung
und Standrohr zur Verfügung und
setzt die Bedingungen für die Benut
zung fest.

$18
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) 'Für Schäden, die ein Grundstücksei
gentümer durch Unterbrechung der
Wasserversorgung oder durch Unre
gelmäßigkeiten in der Belieferung
erleidet, haftet der Zweckverband aus
dem Benutzungsverhältnis oder aus
unerlaubterHandlung imFalle

1. der Tötung oder Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit des
Grundstückseigentümers, es sei
denn, dass der Schaden vom
Zweckverband oder einem Erfül
lungs- oder Verrichtungsgehilfen
weder vorsätzlich noch fahrlässig
verursachtworden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es
sei denn, dass der Schaden weder
durch Vorsatz noch durch grobe
Fahrlässigkeit des Zweckverban
des oder eines Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen verursacht
worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei
denn, dass dieser weder durch
Vorsatz noch durch grobe Fahrläs
sigkeit eines vertretungsberechtig
ten Organs des Zweckverbandes
verursachtworden ist.

'$ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches ist nur bei vorsätzli
chemHandeln vonVerrichtungsgehil
fen anzuwenden.

(2) GegenüberBenutzern undDritten, an
die der Grundstückseigentümer das
gelieferte Wasser im Rahmen des § 15
Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweck
verband für Schäden, die diesen
durch Unterbrechung der Wasserver
sorgung oder durch Unregelmäßig
keiten in der Belieferung entstehen,
wie einemGrundstückseigentümer.

(3) 'Die Absätze 1 und 2 sind auch auf
Ansprüche von Grundstückseigentü
mern anzuwenden, die diese gegen
ein drittes Wasserversorgungsunter
nehmen aus unerlaubter Handlung
geltend machen. 'Der Zweckverband
ist verpflichtet, den Grundstücksei
gentümern aufVerlangenüber die mit
der Schadensverursachung durch ein
drittes Unternehmen zusammenhän
genden Tatsachen insoweit Auskunft
zu geben, als sie ihm bekannt sind
oder von ihm in zumutbarer Weise
aufgeklärt werden können und seine
Kenntnis zur Geltendmachung des
Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden
unterfünfzehnEuro.
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(5) Schäden sind dem Zweckverband
unverzüglichmitzuteilen.

$19
Wasserzähler

(1) 'Der Wasserzähler ist Eigentum des
Zweckverbandes. 'Die Lieferung,
Aufstellung, technische Überwa
chung, Unterhaltung, Auswechslung
und Entfernung der Wasserzähler
sindAufgabe des Zweckverbandes; er
bestimmt auch Art, Zahl und Größe
der Wasserzähler sowie ihren Aufstel
lungsort. 'Bei der Aufstellung hat der
Zweckverband so zu verfahren, dass
eine einwandfreie Messung gewähr
leistet ist; er hat den Grundstücksei
gentümer zuvor anzuhören und seine
berechtigten Interessen zuwahren.

(2) 'Der Zweckverband ist verpflichtet,
aufVerlangen des Grundstückseigen
tümers die Wasserzähler zu verlegen,
wenn dies ohne Beeinträchtigungen
einer einwandfreien Messung mög
lich ist. 'Der Zweckverband kann die
Verlegung davon abhängig machen,
dass derGrundstückseigentümer sich
verpflichtet, die Kosten zu überneh
men.

(3) 'Der Grundstückseigentümer haftet
für das Abhandenkommen und die
Beschädigung der Wasserzähler,
soweit ihn hieran ein Verschulden
triff. 'Er hat den Verlust, Beschädi
gungen und Störungen dieser Ein
richtungen dem Zweckverband un
verzüglich mitzuteilen. 'Er ist ver
pflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz
und Grundwasser sowie vor Frost zu
schützen.

(4) 'Die Wasserzähler werden von einem
Beauftragten des Zweckverbandes
möglichst in gleichen Zeitabständen
oder aufVerlangen des Zweckverban
des vom Grundstückseigentümer
selbst abgelesen. 'Dieser hat dafür zu
sorgen, dass die Wasserzähler leicht
zugänglich sind.

$ 20
MMesseinrichtungen an der

Grundstücksgrenze

(1) Der Zweck.verband kann verlangen,
dass der Grundstückseigentümer auf
eigene Kosten an der Grundstücks
grenze nach seiner Wahl einen geeig
neten Wasserzählerschacht oder
Wasserzählerschrankanbringt, wenn

1. das Grundstückunbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit
Grundstücksanschlüssen erfolgt,
die unverhältnismäig lang sind
oder nur unter besonderen Er
schwernissen verlegt werden
können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Un
terbringung des Wasserzählers
vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist ver
pflichtet, die Einrichtungen in ord
nungsgemäßem Zustand und jeder
zeit zugänglich zu halten.

$21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1) 'Der Grundstückseigentümer kann
jederzeit die Nachprüfung der Was
serzähler durch eine Eichbehörde
oder eine staatlich anerkannte Prüf
stelle im Sinne des § 40 des Mess- und
Eichgesetzes verlangen. 'Stellt der
Grundstückseigentümer den Antrag
auf Prüfung nicht beim Zweckver
band, so hat er diesen vor Antragstel
lung zu benachrichtigen.

(2) Der Zweckverband braucht dem
Verlangen auf Nachprüfung derWas
serzähler nur nachzukommen, wenn
der Grundstückseigentümer sich
verpflichtet, die Kosten zu überneh
men, falls die Abweichung die gesetz
lichen Verkehrsfehlergrenzen nicht
überschreitet.

$22
Änderungen;

Einstellung des Wasserbezugs

(1) JederWechsel des Grundstückseigen
tümers ist dem Zweckverband unver
züglich schriftlichmitzuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der
zur Benutzung der Wasserversor
gungseinrichtung nicht verpflichtet
ist, den Wasserbezug aus der öffentli
chen Wasserversorgung vollständig
einstellen, so hat er das mindestens
eineWoche vor demEnde desWasser
bezugs schriftlich dem Zweckverband
zumelden.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Be
nutzung Verpflichteter denWasserbe
zug einstellen, hat er beim Zweckver
band Befreiung nach § 6 zu beantra
gen.

$23
Einstellung der Wasserlieferung

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die
Wasserlieferung ganz oder teilweise
fristlos einzustellen, wenn der Grund
stückseigentümer oder Benutzer
dieser Satzung oder sonstigen die
Wasserversorgung betreffenden
Anordnungen zuwiderhandelt und
die Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die
Sicherheit von Personen oder
Anlagenabzuwenden,



2. den Verbrauch von Wasser unter
Umgehung, Beeinflussung oder
vor Anbringung der Messeinr ich
tungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen
andererAbnehmer, störende Rück
wirkungen auf Einrichtungen des
Zweckverbandes oder Dritter oder
Rückwi rkungen auf die Güte des
Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) 'Bei anderen Zuwiderhandlungen,
insbesondere bei Nichterfüllung
einer Zahlungsverpflichtung trotz
Mahnung, ist der Zweckverband
berechtigt, die Versorgung zwei Wo
chen nach Androhung einzustellen.
'Dies gilt nicht, wenn die Folgen der
Einstellung außer Verhältnis zur
Schwere der Zuwiderhandlung ste
hen und hinreichende Aussicht be
steht, dass der Grundstückseigentü
mer seinen Verpflichtungen nach
kommt. 3Der Zweckverband kann mit
derMahnung zugleich die Einstellung
derVersorgung androhen.

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung
unverzüglich wieder aufzunehmen,
sobald die Gründe für die Einstellung
entfallen sind.

$24
Ordnungswidrigkeiten

(1) NachArt.24Abs. 2 Satz 2 GO kannmit
Geldbuße bis zu 2500 Euro belegt
werden, wer vorsätzlich

1. den Vorschriften über den An
schluss- und Benutzungszwang in
§ 5 zuwiderhandelt,

2. eine der in § 9 Abs. 4, $ 11 Abs. 1, §
13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2
festgelegten oder hierauf gestütz
ten Melde-, Auskunfts-, Nachweis
oderVorlagepflichten verletzt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustim
mung des Zweckverbandes mit
den Installationsarbeiten beginnt,

4. gegen die vomZweckverbandnach
§ 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten
Verbrauchseinschränkungen oder
Verbrauchsverbote verstößt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften
bestehende Ordnungswidrigkeiten
tatbestände bleiben unberührt.

$25
Anordnungen für den Einzelfall,

Zwangsmittel

(1) Der Zweckverband kann zur Erfül
lung der nach dieser Satzung beste
henden Verpflichtungen Anordnun
gen für denEinzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser
Satzung vorgeschriebenen Handlun
gen, eines Duldens oder Unterlassens
gelten die Vorschriften des Bayeri
schen Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes.

$ 26
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. September
2024 inKraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die
öffentliche Wasserversorgungsein
richtung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Betzenstein
gruppe (Wasserabgabesatzung - WAS
-) vom 30. Juli 2021 außerKraft.

Betzenstein, 19. Juni 2024
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Betzensteingruppe
WernerOtto
1. Vorsitzender

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung "Benker

Gruppe" für das Haushaltsjahr 2024

AufGrund der $$ 14-17 der Verbandssat
zung und Art. 40 ff. des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit (KommZG)
in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemein
deordnung (GO) erlässt der Zweckver
band folgendeHaushaltssatzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
imVerwaltungshaushalt
in den Einnahmen
undAusgabenmit 733.400,00€
und

imVermögenshaushalt
in denEinnahmen
undAusgabenmit 463.500,00€ ab.

$2
Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen
für Investitionen und lnvestitionsförde
rungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festge
setzt.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festge
setzt.

$4
1. Betriebskostenumlage
Eine Betriebskostenumlage wird nicht
erhoben.

2. Investitionsumlage
Eine Investitionsumlage wird nicht er
hoben.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach demHaushaltsplanwird auf
100.000,00€ festgesetzt.

$6
Weitere Festsetzungen werden nicht vor
genommen.

$7
DieseHaushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar 2024 inKraft.

Bindlach, 1. August 2024
Zweckverband zur Wasserversorgung
"Henker Gruppe"
Brunner
Zweckverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle des Zweckverban
des zurWasserversorgung "Benker Grup
pe", Rathausplatz 1 (Zi-Nr. 1.10), 95463
Bindlach, zur öffentlichenEinsichtnahme
auf.
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